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Wahlteam Datum: Geschäftszeichen: 
 08.09.2023 11/001-0130 

 

Gremium Bezirkstag 
 
Sitzung am 03.11.2023 

beschließend nach § 2 GeschO   
 
öffentlich  

 

Betreff: 
 

Besetzung der weiteren Ausschüsse des Bezirkstags 
 
Anlagen: 
 
  

 

Beschlussvorlage 
11/100/BV/227/2023 
 
öffentlich gemäß § 20 Abs. 1 GeschO 
 
I. Sachverhalt 
 
Die im nachfolgenden Text zitierten Regelungen beziehen sich auf die Geschäftsordnung vom 
20.07.2023 in der geänderten Fassung, die in der heutigen Sitzung unter TOP 6 beschlossen 
wurde. 
 
Gemäß § 5 Abs. 2 GeschO bildet der Bezirkstag nach Art. 28 BezO folgende weitere Ausschüsse: 
 
 a) Ausschuss für Bau, Umwelt und Energie  

b) mit Arbeitsgruppe „Ökologie, Nachhaltigkeit und Bau“ 
c) Sozial- und Gesundheitsausschuss 
d) Ausschuss für Kultur, Schulen und Museen 
e) Personalausschuss 
f) Werkausschuss für das Kultur- und Bildungszentrum Kloster Seeon des Bezirks 
Oberbayern 

 
und entscheidet über die Besetzung. 
 

a) Ausschuss für Bau, Umwelt und Energie 
 

Die Aufgaben des Ausschusses für Bau, Umwelt und Energie (Art. 28 BezO, § 5 Abs. 2 Nr. 
1 GeschO) sind in § 11 Abs. 1 GeschO geregelt.  
 
Dieser Ausschuss setzt sich aus 16 Bezirkstagsmitgliedern und der Bezirkstagspräsidentin 
oder dem Bezirkstagspräsidenten zusammen (Art. 28 Abs. 1 S. 2 BezO i. V. m. § 5 Abs. 4 
S. 1 Halbsatz 2 GeschO).  
 
Für jedes Ausschussmitglied werden zwei Stellvertretungen bestellt (§ 5 Abs. 6 S. 1 
GeschO).  
 
 

b) Arbeitsgruppe „Ökologie, Nachhaltigkeit und Bau“ 
 

Dem Ausschuss für Bau, Umwelt und Energie wird die Arbeitsgruppe „Ökologie, 
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Nachhaltigkeit und Bau“ als vorberatendes Gremium zur Seite gestellt (§ 11 Abs. 2 S. 1 
GeschO).  
 
Nach § 11 Abs. 2 S. 2 GeschO besteht die Arbeitsgruppe aus dem Bezirkstagspräsidenten 
bzw. der Bezirkstagspräsidentin und je einem Mitglied der im Ausschuss für Bau, Umwelt 
und Energie vertretenen Parteien, Wählergruppen und Ausschussgemeinschaften.  
 
Für jedes Mitglied der Arbeitsgruppe wird jeweils eine Stellvertretung bestellt (§ 11 Abs. 2 
S. 4 GeschO).  
 
 

c) Sozial- und Gesundheitsausschuss 
 

Die Aufgaben des Sozial- und Gesundheitsausschusses (Art. 28 BezO, § 5 Abs. 2 Nr. 2 
GeschO) sind in § 9 GeschO geregelt.  
 
Der Ausschuss setzt sich zusammen aus 16 Bezirkstagsmitgliedern und der 
Bezirkstagspräsidentin oder dem Bezirkstagspräsidenten (Art. 28 Abs. 1 S. 2 BezO i. V. m. 
§ 5 Abs. 4 S. 1 Halbsatz 2 GeschO).  
 
Für jedes Ausschussmitglied werden jeweils zwei Stellvertretungen bestellt (§ 5 Abs. 6 S. 1 
GeschO).  
 
 

d) Ausschuss für Kultur, Schulen und Museen 
 

Die Aufgaben des Ausschusses für Kultur, Schulen und Museen (Art. 28 BezO, § 5 Abs. 2 
Nr. 3 GeschO) ergeben sich aus § 12 GeschO.  
 
Dieser Ausschuss besteht aus 16 Bezirkstagsmitgliedern und der Bezirkstagspräsidentin 
oder dem Bezirkstagspräsidenten (Art. 28 Abs. 1 S. 2 BezO i. V. m. § 5 Abs. 4 S. 1 
Halbsatz 2 GeschO).  
 
Für jedes Ausschussmitglied werden jeweils zwei Stellvertretungen bestellt (§ 5 Abs. 6 S. 1 
GeschO).  
 
 

e) Personalausschuss 
 

Die Aufgaben des Personalausschusses (Art. 28 BezO, § 5 Abs. 2 Nr. 4 GeschO) sind in § 
13 GeschO geregelt.  
 
Dieser Ausschuss setzt sich aus 16 Bezirkstagsmitgliedern und der Bezirkstagspräsidentin 
oder dem Bezirkstagspräsidenten zusammen (Art. 28 Abs. 1 S. 2 BezO i. V. m. § 5 Abs. 4 
S. 1 Halbsatz 2 GeschO).  
 
Für jedes Ausschussmitglied werden jeweils zwei Stellvertretungen bestellt (§ 5 Abs. 6 S. 1 
GeschO).  
 
 

f) Werkausschuss für das Kultur- und Bildungszentrum Kloster Seeon des Bezirks 
Oberbayern 

 
Gemäß Art. 28, Art. 74 Abs. 2 BezO und § 5 Abs. 2 Nr. 5, § 10 GeschO bildet der 
Bezirkstag einen Werkausschuss für das Kultur- und Bildungszentrum Kloster Seeon des 
Bezirks Oberbayern. 
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Der Ausschuss setzt sich zusammen aus 16 Bezirkstagsmitgliedern und der 
Bezirkstagspräsidentin oder dem Bezirkstagspräsidenten (Art. 28 Abs. 1 S. 2 BezO i. V. m. 
§ 5 Abs. 4 S. 1 Halbsatz 2 GeschO).  
 
Für jedes Ausschussmitglied werden jeweils zwei Stellvertretungen bestellt (§ 5 Abs. 6 S. 1 
GeschO).  

 
 
Nach § 5 Abs. 5 S. 1 GeschO ist für die Besetzung der weiteren Ausschüsse die Bildung von 
Ausschussgemeinschaften zulässig.  
 
Für die Besetzung der Arbeitsgruppe „Ökologie, Nachhaltigkeit und Bau“ sind 
Ausschussgemeinschaften nicht zugelassen. 
 
 
II. Finanzierungsvorschlag 
 
entfällt 
 
III. Personalbedarf 
 
entfällt 
 
IV. Beschlussdokumentation 
 
entfällt  
 
Beschlussvorschlag 
 

Der Bezirkstag beschließt über die Besetzung der weiteren Ausschüsse: 
 
a) Ausschuss für Bau, Umwelt und Energie  
b) mit Arbeitsgruppe „Ökologie, Nachhaltigkeit und Bau 
c) Sozial- und Gesundheitsausschuss 
d) Ausschuss für Kultur, Schulen und Museen 
e) Personalausschuss 
f) Werkausschuss für das Kultur- und Bildungszentrum Kloster Seeon des Bezirks Oberbayern. 
 

 
München, 25.10.2023 

 
Josef Mederer 
Bezirkstagspräsident 
 


